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Neuigkeiten zur Terminvermittlung
Diese Rubrik widmet sich aktuellen Fragestellungen der veränderten
Bedingungen für die Terminvermittlung

+++ Hausarztvermittlungen können nur an
fachärztlich zugelassene Kollegen erfolgen +++ 

Hausärzte, die oft auch auf Überweisung anderer Hausärzte tätig werden
(Diabetologen oder andere Kollegen mit speziellem Leistungsspektrum)
können an sie vermittelte und überwiesene Patienten nicht als
Hausarztvermittlungsfälle abrechnen. Diese Abrechnungsmöglichkeit ist lt.
SGB V ausschließlich den an der fachärztlichen Versorgung teilnehmenden
Ärzten vorbehalten. Für die betreffenden hausärztlich zugelassenen Kollegen
könnte jedoch in etlichen Fällen die "normale" TSS-Vermittlung bei dringlicher
Behandlungsbedürftigkeit relevant sein. Der Haken dabei: Der überweisende
Hausarzt kann für die Ausstellung der Überweisung mit Dringlichkeitscode 
keine zusätzliche Pauschale abrechnen. Aber: Diese koordinierenden
Tätigkeiten sind laut fakultativem Leistungsinhalt sowieso in den
Versichertenpauschalen enthalten.

+++ TSS-Vermittlungen und Hausarzt-Vermittlungen
sind nicht innerhalb einer Praxis/MVZ abrechenbar
+++

Die Terminvermittlung durch eine Praxis für einen Patienten derselben Praxis
stellt keine TSVG-Vermittlung dar! Das gilt auch bei MVZ oder überörtlichen
BAG.

Grund: Da ein MVZ und eine BAG rechtlich als Einheit (eine Praxis) gelten,
kommt auch der Behandlungsvertrag zwischen dem Patienten und dem
gesamten MVZ/der gesamten BAG zustande. Damit sind alle Ärzte der Praxis
in die Behandlung eingebunden. Daraus resultierend besteht bereits aus dem
Behandlungsvertrag die Verpflichtung, dem Patienten auch bei anderen
Ärzten dieser Praxis eine ärztliche Behandlung zu ermöglichen.

+++ Hausarztvermittlung: Wo steht die Betriebs-
stättennummer (BSNR) der Facharztpraxis? +++

Beim Buchen von Hausarzt-Vermittlungsfällen im eTerminservice wird Ihnen
die BSNR direkt bei der Buchung angezeigt. Außerdem besteht die
Möglichkeit, über den Menüpunkt Terminübersicht „Export der
Eigenbuchungen“ sich eine Excel-Tabelle mit allen zur Abrechnung
benötigten Daten herunterzuladen. Ausführliche Informationen finden Sie 
hier. 
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Außerdem können Sie im Mitgliederportal KVTOP in dem Menüpunkt Anwendungen 
„Kollegensuche“ auswählen und dort nach einem Kollegen und dessen BSNR suchen.

+++ Für welche Patienten können Sie Termine im 
eTerminservice(eTS) buchen? +++

Eine Terminvermittlung ist vom Gesetzgeber ausschließlich für gesetzlich versicherte Patienten 
vorgesehen.

+++ Planung der Influenza-Impfsaison 2023/24 - Bitte bestellen 
Sie die Impfstoffe bis 3. März 2023 +++ 

Die Abstimmung mit Ihren Lieferapotheken zu den benötigten Grippeimpfstoffen erfolgt wie 
immer im Februar. Nähere Informationen zum Zeitplan und zu den Inhalten der Bestellung 
erhalten Sie hier.

+++ Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung für alle Ärzte
und Psychotherapeuten der vertragsärztlichen Versorgung +++

Die Berufshaftpflichtversicherung war bislang ausschließlich eine berufsrechtliche Pflicht. Mit dem
Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) wurde sie nun seit dem 20. 07.2021 
auch zu einer vertragsärztlichen Pflicht. Die Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ist
von nun an mit dem Nachweis eines bestehenden Berufshaftpflichtschutzes unmittelbar 
verbunden. 
Das heißt konkret: Alle Ärzte und Psychotherapeuten müssen spätestens zum 20.07.2023 den 
Nachweis gegenüber der KVT erbringen. Deshalb unsere Bitte, das für Sie gültige Formular von 
Ihrem Versicherungsunternehmer ausgefüllt und unterschrieben bis zum 31.03.2023 an den 
Zulassungsausschuss zurückzusenden. Die Formulare und weitere Informationen finden Sie 
hier.

+++ Kostenfreies Dolmetscherprogramm bei medizinischen 
Untersuchungen +++

Der Freistaat Thüringen bietet ein Dolmetscherprogramm an, welches Thüringer Ärzten und 
Psychotherapeuten zur Verfügung steht. Qualifizierte Dolmetscher helfen bei der medizinischen 
Versorgung von fremdsprachigen Patienten, Sprachbarrieren zu überwinden. Weitere 
Informationen finden Sie hier. 

+++ Abfrage der Steuernummer zur Meldung der Einnahmen nach der
Coronavirus-Testverordnung +++

Auch im Jahr 2023 ist die KVT gemäß § 14 Mitteilungsverordnung des Bundesjustizministeriums 
verpflichtet, der Finanzbehörde die von ihr nach dem 31.12.2021 an Leistungserbringer geleisteten 
Zahlungen gemäß Coronavirus-Testverordnung mitzuteilen. 
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Hierfür ist es erforderlich, dass Sie Ihre Steuernummer für das Jahr 2022 erfassen. Bitte tragen Sie 
diese im Mitgliederportal KVTOP unter dem Menüpunkt  „Formulare“ (siehe Screenshot) ein. Nur dann
kann die KVT die verpflichteten Meldungen an die Finanzbehörde durchführen.

Hinweis: Die Meldung ist auch dann erforderlich, wenn Sie bereits für das Jahr 2021 eine gültige 
Steuernummer erfasst haben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Falls Sie Fragen haben oder die Meldung über das Mitgliederportal KVTOP nicht möglich ist, 
schreiben Sie eine E-Mail an steuernummer@kvt.de.

  
+++ Maskenpflicht und Isolationspflicht +++

Die  im  Infektionsschutzgesetz  für  Patienten  und  Besucher  festgelegte  Maskenpflicht  (FFP2  oder
vergleichbar) in Arztpraxen bleibt bis einschließlich 07.04.2023 bestehen.

Beendet wurde im Freistaat Thüringen mit Wirkung zum 02.02.2023 aber die Isolationspflicht im 
Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2. Für positiv Getestete gelten 
nun eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung für maximal zehn Tage sowie Betretungs- 
und Tätigkeitsverbote in medizinischen und pflegerischen Bereichen.

+++ In Kürze +++

• Verdacht auf Medikamentenmissbrauch: Ein 1973 geborener Versicherter der AOK PLUS 
aus Mühlhausen verlangt bei verschiedenen Hausärzten als angeblicher Vertretungspatient 
Fentanylpflaster. Aktuelle Fälle hier nachzulesen.

• Thüringer Vertragsärztetage vom 15. bis 19. März 2023: Bereits jetzt können Sie Ihre 
Fortbildung auswählen und sich anmelden: Flyer – Thüringer Vertragsärztetage 2023 und 
Online-Anmeldung
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